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GewerbeAusſtellung

Von

Paul Lindenberg
X

Ausſtellung der Fiſcherei der Nahrungs und
Genuß mittel wie des Sports

Vom Fiſcherdorf zur Weltſtadt man kennt das oft angeführte
Schlagwort das gerade von den einheimiſchen Berlinern es giebt
bekanntlich auch andere gern angewendet wird denn ſie ſchämen ſich
nicht des geringen Urſprungs ihrer Stadt im Gegentheil ſie ſind ſtolz
darauf daß ſich Berlin aus ſo kleinen Anfängen in derartig gewaltiger
Weiſe entwickelt hat Vielleicht datirt noch vom Fiſcherdorfe her die große
Neigung der Berliner für alles was mit dem Waſſer in irgend welchem
Zuſammenhange ſteht ſolch Spree Athener iſt wenn er auf einem
ſchwankenden Nachen ſeinen heimiſchen Fluß entlang rudern kann ſo ſtolz
wie der Kapitän eines großen Ozeandampfers er iſt leidenſchaftlicher
Waſſerfahrer und von dieſer ſeiner Paſſion erzählen beredt die überaus
ſtark beſuchten Extrafahrten nach der Oſt und Nordſee kündet ferner der
rege Aufſchwung des Ruder und Segelſports in Berlin der ſich gerade
in jüngſter Zeit zu größter Blüthe entwickelt hat zählt man doch heute
hier 38 Ruderklubs mit 3000 Mitgliedern und 14 Segelvereine mit
8300 Mitgliedern in deren Beſitz ſich 300 Yachten und Boote befinden
Mit dem Wachsthum dieſes Sports ging Hand in Hand eine ſich immerreger entfaltende Jnduſtrie die ſo Nnſangreich ſie ſich ſchon entwickelt

doch eine noch größere Zukunft beſitzt
So hatte es durchaus ſeine Berechtigung daß in unſerer Ausſtellung

des Eingehenderen der Schifferei und Fiſcherei gedacht wurde und man
bei der Wichtigkeit der Verſorgung der Hauptſtadt mit Fiſchen auch alle
anderen Arten der Fiſcherei zur See wie im Binnenlande zu einem Ver
gleiche heranzog Das FiſchereiGebäude welches noch den Gruppen für
dahrungs und Genußmittel wie für Sport einen Unterſchlupf gewährt

gehört räumlich zu den umfangreichſten der Ausſtellung Von K Hoffacker
in nordiſchem Stil errichtet dehnt ſich ſeine Hauptfront äußerſt geſällig in
zierlicher ar aus eine etwas niedrigere Halle verbindet die
größeren Seitenflügel deren ſpitzförmige grüne Dächer einen phantaſtiſchen
Drachenſchmuck aufweiſen Die Mitte des Gebäudes das in ſeinem
Querſchiff 54 und in ſeinem Langſchiff 85 m mißt nimmt ein großes
Baſſin ein das der Süßwaſſerfiſcherei eingeräumt iſt und durch zwei
Kanäle eine direkte Verbindung mit der Spree erhält auf welch letztererſich mehrere vom Deutſchen Seefiſcherei Verein geſandte Fiſcherfahrzeuge

welche die Haupttypen der Nord und Oſtſee Betriebe repräſentiren
ſchaukeln u a ein Oſtſeekutter nach ſchwediſchem Typus eine Warne
münder Jolle ein eichenes Fiſcherboot der Eckernförder Föhrde ein Hochſee
Fiſcherkutter von Blankeneſe ein Logger für die große Hochſeefiſcherei eAuch das Jnnere der hohen und luftigen giſcheteiyalle iſt wie ihr

Aeußeres hübſch dekorirt vor allem fällt uns ein an der Galerie an
gebrachter koloſſaler Walfiſchkopf mit vollſtändigen Barten in die Augen
neben ihm ſehen wir eine Reihe amerikaniſcher Walfiſchbüchſen und neuerer
Harpunen ausgelegt große Anziehungskraft übt nahe der vielbeſuchten
vom Deutſchen Seefiſcherei Verein eingerichteten Fiſchkoſthalle ein ſchmuckes
Walfiſchfahrerboot mit allem Zubehör aus Unten in der Halle treffen
wir nahe dem Eingange auf zahlreiche Bootsmodelle auf Fiſcherboote vom
Friſchen Haff auf werthvolle ſtatiſtiſche Tafeln über die Heringsfiſcherei
auf Rügen und ſehr anſchauliche Pläne der Fiſchereihäfen von Hela
Geeſtemünde Cuxhaven und Altona nebſt Darſtellungen der Norderneyer

Seefiſcherei Einrichtungen und wichtiger Gegenſtände der Nordſeeküſten
ſiſcherei Aeußerſt deutlich iſt ein großes Modell der Jnſel Helgoland in
Modellen werden uns außerdem die Häfen von Swinemünde und Geeſte
münde ſowie ein neuerbauter Dampfer für die Fiſchereiaufſicht in Preußen
vorgeführt Mit Modellen der verſchiedenſten Fiſcherboote und Fang
geräthe ſind ganz vortrefflich die einzelnen Seefiſcherei Vereine aus Oſt
und Weſtpreußen Pommern und Rügen Mecklenburg und Schleswig
Holſtein vertreten Umfaſſend wird uns die s der Nordſee
vor Augen geführt hier finden wir neben den Modellen der ſchwerfälligen
Fahrzeuge aus dem erſten Drittel dieſes Jahrhunderts jene der neueſten
auf das praktiſchſte eingerichteten Boote und Dampfer darunter ein
nene erfahren von Sylt und eine Störfiſcher Schaluppe der
nterelbe

Auf der Galerie ſehen wir neben dem erwähnten Walfiſchkopf einen
Rieſenſtör von 3 Meter Länge aus dem Naturhiſtoriſchen Muſeum in
Hamburg die Nachbildung einer Helgoländer Auſternbank ſchöne Apparate
von Seefiſchen die zu den Leckerbiſſen unſerer Tafel gehören und die Aus
ſtellung des Reichsmarine Amts mit Seekarten und werthvollen Jn
ſtrumenten

Mit dieſer Gruppe der Seefiſcherei kommt was die Ausdehnung ſowie
das den Gegenſtänden entgegengebrachte Jntereſſe anbelangt die Gruppe
der Binnenfiſcherei nicht mit Am feſſelndſten ſind die in dunklen Gängen
angebrachten wirkſam beleuchteten Aquarien mit lebenden Fiſchen dann
die Brutanſtalten für Lachſe Aale Plötzen Forellen und Goldfiſche von
der Biologiſchen Anſtalt in Friedrichshagen und der Kaiſerlichen Brut
anſtalt in Hünigen Der geſchichtlichen Abtheilung nahm ſich das Mär
tiſche Provinzial Muſeum an es vereinte Ueberreſte von Fiſcher Nieder
laſſungen aus heidniſcher und mittelalterlicher Zeit Fiſchfanggeräthe aus
allen Zeitperioden und vielerlei hübſche hiſtoriſche Stücke die auf das
FiſcherGewerksweſen Bezug haben daneben eine ganze Sammlung alter
Fiſcherlieder mit manchem Weisheitsſprüchlein darin Der Berliner Fiſcherei
Jnnung verdanken wir originelle Gewerkszeichen und Gefäße aus dem
17 Jahrhundert auch andere Fiſcher Jgnnungen aus Frankfurt a
Stettin Anklam Kolberg 2e ſandten Gewerkszeichen Meiſter und Geſellen
becher Willkommen und Urkunden

Nicht ſo ſtattlich wie man vorausſetzen ſollte zeigt ſich die Gruppe
der Nahrungs und Genußmittel Schuld hieran dürfte ſein daß viele
roße Firmen ihre Fabrikate in eigenen über den Park verſtreuten Pavillons
usſtellten und ferner das Verbot der Vertheilung und des Verkaufs von

Proben Am reichſten vertreten ſind noch die Liqueur Fabrikanten die
ſich übrigens eine beſondere Koſthalle errichteten wo jeglicher ſich ſeinen
Leib und Magenſchnaps ausſuchen kann Die eben genannte Gruppe
wird in ihrer Dürftigkeit vielen die an geſchmackvollen Schauſtücken
Freude haben eine arge Enttäuſchung bereiten es fragt ſich ob das Aus
ſtellungs Komitee den Ausſtellern dieſer Abtheilung nicht mehr Entgegen
kommen hätte erweiſen können

Deſto abwechſelungsreicher iſt die Sport Ausſtellung an welcher ſich
auch der Kaiſer betheiligt hat er ſtellte ſeinen Meteor als Tafelaufatz
auf einem Delphin montirt aus ſodann in der Abtheilung für Fahrſport
ein Dogcart in ganzer Ausrüſtung mit Pferd und Groom ſowie ſein
Leibpferd einen prächtigen Schimmel der für die Hubertusjagd adjuſtirt
iſt und in der Mähne Roſetten und Schleifen in den Schleswig Holſteinſchen
Farben trägt Der Prinz von Wales ſandte einen beim Segeln gewonnenen
Ehrenpreis des deutſchen Kaiſers Herzog Günther der Bruder der Kaiſerin
überließ dem Komitee an deſſen Spitze der Herzog von Ratibor und Graf
Wedel ſtehen einen eleganten mit einem Pferde beſpannten Schlitten
ſelbſterbeutete Löwenfelle aus Jndien und einen ſehr leichten bequemen
Jagdwagen Sichtliches Jntereſſe brachten unſere ſportlichen Klubs der
Ausſtellung entgegen ſo rühren vom Union Klub Ehrenpreiſe Modelle
und Sportgemälde her vom Verein für Hindernißrennen Ehrenpreiſe und
Medelle der Karlshorſter Rennbahn von der Trabrenn Geſellſchaft
Weſtend gleichfalls Ehrenpreiſe und von der techniſchen Kommiſſion für
Trabrennen zwei Gefährte mit Trabrennpferden beſpannt Beim Fahr
und Reit Sport erwähnen wir einige elegante Viererzüge dann ſehr werth
volle Ehrenpreiſe und neue Apparate zum Bändigen und Erziehen von
Pferden Beim Waſſerſport erblicken wir zumeiſt zierliche Ruderboote,
Modelle von Segelbooten Ehrenpreiſe und Zimmer Ruderapparate beim
Radfahrerſport fällt uns der heiße Wettkampf der einzelnen Fahrrad Fabriken
um die Gunſt der Radfahrer auf es muß wirklich ſchwer ſein eine Wahl
zu treffen und hat man ſie getroffen wer weiß ob nicht der nächſte Tag
ſchon ein mit den allerneueſten Verbeſſerungen verſehenes Rad auf den
Markt bringt Den Schieß und Jagdſport veranſchaulichen uns neben
einer großen Auswahl von Jagdgewehren und Piſtolen noch waidmänniſche
Schmuckſachen einzelne Ausſtattungsſtücke für die Wohnung ausgeſtopfte
Thiergruppen und allerhand Fangeiſen für Raubthiere und Vögel

Unſere Wanderung iſt zu Ende des Sehenswertheſten und Be
deutendſten haben wir gedacht aber nur in geringem Maße kann ja das
trockene Wort den ſarben und abwechslungsreichen Jnhalt der Ausſtellung
wiedergeben Sie iſt des neven Berlins würdig der großen Reichshaupt
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ſtadt der deutſchen Kaiſer Reſidenz die nach den ruhmvollen Waffenthaten
unſeres Volkes mit einem Male die Augen der Welt auf ſich gerichtet ſah
Ueber Nacht faſt waren ihr damit neue Ziele neue Aufgaben erwachſen
nach allen Seiten hin reckte und ſtreckte ſich die Stadt aus im Umſehen
verdoppelte ſich ihre Einwohnerſchaft wüſte Aecker verwandelten ſich in
volkreiche Stadttheile was verjährt und morſch war wurde niedergeriſſen
und erſtand glanzvoll aufs neue das bisherige alte etwas enge und
fadenſcheinige Berlin verſchwand mehr und mehr und machte dem neuen
glänzenden Platz das bald mit ſeinen viel älteren Schweſtern an der
Seine der Themſe der Donau den Wettkampf aufnahm und ſie hierbei
binnen Kurzem in vieler Beziehung ſchlug Aber nicht auf Aeußerlich
keiten allein legte man Werth durch eine Fülle geſundheitsfördernder Ein
richtungen durch Gründung neuer Unterrichtsanſtalten durch Förderung
von Kunſt und Wiſſenſchaft hob man die Stadt in erheblicher Weiſe auch
Gewerbe und Jnduſtrie und Handel hielten gleichen Schritt und eroberten
ſich theilweiſe in machtvoller Art den Weltmarkt Seit langem ſchon war
das Beſtreben zum Durchbruch gelangt einmal öffentlich zu zeigen was
ſie vermögen was ſie leiſten was Berlin in dieſer Hinſicht bedeutet und
dieſem Beſtreben verdankt unſere Ausſtellung ihr Entſtehen Mit vollem
Recht darf man behaupten daß ſie gelungen iſt wie ſelten eine daß ſie
überraſchend wirkt durch ihre Größe und Gediegenheit und daß ſie noch
ſpäteren Geſchlechtern zum Sporn und zur Anregung dienen wird als
ſtolzes Wahrzeichen was Berlin am Ende des neunzehnten Jahrhunderts
zu ſchaffen vermochte

Aus der Chronik des Saalkreiſes
Von E Beiche Eismannsdorf
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Plöſznitz Hohen WurpDas Filialdorf Plößnitz liegt am Bache Riede unweit der Magde
burg Leipziger Eiſenbahn etwa Stunde von dem Pfarrdorfe und
Stationsorte Niemberg entfernt Plötznitz zählte im vorigen Jahrhundert
17 Feuerſtätten und gehörte damals zum Amte Giebichenſtein wo es in
der ſogenannten Oppin ſchen Pflege lag Vor 75 Jahren zählte Plößnitz
in 21 Wohnhäuſern 145 Einwohner deren Zahl jetzt auf 194 geſtiegen
iſt Zu Anfang dieſes Jahrhunderts ſtand der Ort unter dem Land
gericht Halle Gerichtsamt Glaucha Es beſaß damals nach altem Maß
761 Morgen Acker 3 Morgen Wieſen und 2 Morgen Gärten nebſt
einigen Aengern zuſammen etwa 1400 preußiſche Morgen 358 Hektar

1s Plößnitz zum Amte Giebichenſtein gehörte beſaß es eine Schenke
die ihr Bier von dort beziehen mußte jetzt ſind zwei Gaſthäuſer im Dorfe
darunter das ſogenannte Mühlhaus Die Schankgerechtigkeit haftete
nämlich von früher her auf der Windmühle Auch war in Plötznitz ein
Beigeleite des Niemberger Amtsgeleites

Die Kirche zu Plößnitz heißt St Catharina und iſt im Jahre 1505
erbaut worden Ehemals wurden nach hier Wallfahrten gemacht bei
welcher Gelegenheit auch ein Jahrmarkt abgehalten wurde Daher
führte ein Theil des Gottesackers noch lange Zeit den Namen die Buden
Die Kirche beſaß ſchon in älterer Zeit 3 Glocken von denen die größte
25 Centner wiegt und im Jahre 1511 gegoſſen worden iſt Die Kirche
ſowohl als die Schule ſind Königl Patronats das Einkommen der Schul
ſtelle iſt auf 975 Mk normirt excl Wohnung und Heizung die Schüler
zahl beträgt etwa 40

Das Dorf Hohen auch wohl früher Hogen genannt iſt nach
Brachſtedt eingepfarrt und eingeſchult und liegt nur wenige Minuten öſtlich
von dieſem Pfarrdorfe Hohen hatte im vorigen Jahrhundert 11 Feuer
ſtätten und gehörte damals zur Oppin ſchen Pflege des Amtes Giebichen
ſtein auch war hier eine Schenke die das Bier aus dem genannten Orte
entnehmen mußte der Ort hatte ferner ſchon damals guten Ackerbau aber
nur mittelmäßige Viehzucht Zu Anfang dieſes Jahrhuuderts gehörte der
Ort zum Landgericht Halle Gerichtsamt Neumarkt Vor 75 Jahren zählte
Hohen in 13 Wohnhäuſern 77 Einwohner deren Zahl jetzt auf 132 ge
ſtiegen iſt An Ländereien beſaß der Ort ſchon damals 498 Morgen Acker
8 Morgen Anger und 3 Morgen Gärten circa 933 preußiſche Morgen
238 Hektar excl der Forenſen in dem benachbarten Eismannsdorf

Jn uralten Zeiten wohnte in Hohen das alte adelige Geſchlecht der
Herren von Hogen denn im Jahre 1333 z B wird in einer Urkunde ein
Aspelan de Hogen als Zeuge erwähnt Jn der Nähe des Dorfes erhebt
ſich ein Berg der oben ziemlich breit iſt und anzuzeigen ſcheint daß hier
ehedem ein Schloß geſtanden von dem der Ort vielleicht den Namen er
halten hat Auf dem ſogenannten Dachsberge zeigt man noch heute
ein Hünengrab das von Halleſchen Gelehrten unterſucht und von dem
auch eine photographiſche Aufnahme gemacht wurde Man fand hier früher
viele Urnen alte Waffen Steinbeile Armbrüſte u dgl Das noch vor
handene Grab ſcheint die Grabſtätte eines vornehmen Anführers geweſen
zu ſein Hohen hielt früher auch einen Lehrer Katecheten

Das Dorf Wurp liegt ebenfalls in nächſter Nähe von Brachſtedt
wohin es auch eingeſchult iſt Wurp zählte im vorigen Jahrhundert
17 Feuerſtätten eine Windmühle und 1 Schenke die das Bier vom Amte
Giebichenſtein zu dem Wurp damals gehörte entnehmen mußte Auch
Wurp lag in der ſog Oppin ſchen Pflege des vorgedachten Amtes Zu
Anfang dieſes Jahrhunderts gehörte der Ort zum Landgericht Halle
Gerichtsamt Neumarkt Vor 75 Jahren zählte es in 13 Wohnhäuſern
102 Einwohner deren Zahl jetzt auf 147 geſtiegen iſt Das Dorf beſaß
ſchon früher 572 Morgen Acker 5 Morgen Gärten und 41 Morgen
Anger zuſammen etwa 970 preußiſche Morgen 247 Hektar

Wurp iſt noch eine derjenigen Ortſchaften die echt wendiſche Bauart
beſitzen Mitten um einen größeren Dorfplatz ſind die Häuſer angebaut
während der Ort ſelbſt nur einen Eingang beſitzt Wegen dieſer Bauart
wurde das Dorf ſcherzweiſe auch die Bulle d h Flaſche genannt
Auch Wurp hielt früher als Lehrer der Kinder einen Katecheten Die
ſog Hohenſche Mühle die zu Wurp gehört war früher ein beſuchter
Vergnügungsort Jn der erſten Hälfte dieſes Jahrhunderts wurde dieſe
Mühle vom Sturme umgeſtürzt während der Müllerburſche auf derſelben
ſchlief Der junge Menſch kam merkwürdiger Weiſe mit dem bloßen
Schreck davon Der Ort wurde in dieſem Jahrhundert mehrmals von
Feuersbrünſten betroffen

Vermiſchtes
Der Dieb als Lebensretter Jn einer ſeiner Vorleſungen

theilte kürzlich Profeſſor Bronardel dem Lyon médical zufolge einen
höchſt intereſſanten und merkwürdigen Fall mit Ein Herr hatte einen
pharyngealen Abſceß der ſo tief ſaß daß der behandelnde Arzt ſich zu
einer Operation nicht entſchließen konnte Da ſchlich ſich in einer Nacht
ein Dieb in das Krankenzimmer wurde aber von dem wachen Patienten
ſofort bemerkt der Kranke erhob ſich und wollte dem Diebe entgegen
treten Dieſer aber kam ihm zuvor und packte ihn mit aller Kraft am
Halſe Jnfolge des ſtarken Druckes platzte der Abſceß ein Eiterſtrahl
ſchoß daraus hervor und traf den böswilligen Eindringling gerade ins
Geſicht Entſetzt ließ der Dieb den Kranken los und machte ſich eiligſt
davon Der Patient aber ſpürte ſofort eine Erleichterung und wurde
alsbald völlig geheilt Der Dieb war hier alſo auch ein Theil von
jener Kraft die nur das Böſe will nnd ſtets das Gute ſchafft

Ein genialer Taſchendieb gab dieſer a in Paris Proben
ſeiner Kunſt Der in Jndien dienende engliſche Oberſt Sir Lionel
der auf einer Durchreiſe ſeit einigen Tagen ſich dort aufhielt bemerkte zu
ſeinem Erſtaunen daß er jeden Tag mit einem feingekleideten jungen
Herrn zuſammentraf der mit ihm von Marſeille bis Paris gleichzeitig

ereiſt war Als der Oberſt eines Abends in einem Reſtaurant der großen
Boulevards zu Tiſche ſaß ſah er wieder ſich gegenüber dieſen jungen
Herrn Plötzlich that der Oberſt einen Schrei der ihm gegenüber ſitzende
junge Mann war beim Oeffnen einer Kohlenſäure enthaltenden Flaſche ſo
ungeſchickt verfahren daß dem Oberſten ein ſtarker Waſſerſtrahl ins Geſicht
fuhr Der junge Herr ſprang ſofort mit ſeiner Serviette hinzu und
reinigte die Kleider und das Geſicht des Oberſten wobei er ſich in feinſter
Art in Entſchuldigungen erging Während die Kellner damit beſchäftigt
waren den durchnäßten Tiſchplatz in Ordnung zu bringen verſchwand der
junge Herr Als der Oberſt ſeine Rechnung begleichen wollte fand er
daß ſeine Brieftaſche mit 4000 Franes verſchwunden war

Ein Rieſenteppich wurde von einer Deputation des Brüſſeler
katholiſchen Frauenvereins dem Papſt in Rom feierlich überreicht Der
ſelbe ſtellt das größte Teppichexemplar vor das je auf der Welt gewebt
worden iſt bei einer Fläche von 168 qm Die Arbeit wurde von hundert
14 15 jährigen Mädchen ausgeführt welche dazu nicht weniger als9800 000 Webgruppen ausgeführt hatten Die Koſten belaufen ſich auf

über 40000 Francs Der Rieſenteppich iſt für die Gemächer des Papſtes
beſtimmt welcher dem ſpendenden Verein dafür ſeinen Dank in den

bigen Worten ausſprach und allen betheiligten Arbeitern ſeinen Segen
andte

Ein Mißverſtändniſz Aus Wien berichtet das Extrablatt Jn
einer Sommerfriſche an der Weſtbahn Trace wohnt ein junger Ehemann
mit ſeiner lieblichen Gattin und die Eintracht und Liebe der beiden Leutchen
iſt bereits allbekannt Umſomehr wunderten ſich die Sommer Parteien
als Herr D vor einigen Tagen ſeine ihn am Bahnhofe erwartende Gattin
unwirſch anſchrie und neben der dadurch Entfetzten ſtumm und mit bleicher
finſterer Miene einherſchritt Dann gab es in der Villa eine laute Scene
die von mehreren Mitbewohnern gehört und ſoweit man dieſelbe erlauſcht
hatte auch kolportirt wurde Noch am ſelben Abende hieß es daß das

ſche Ehepaar vor der Scheidung ſtehe Der empörte Mann hatte
ſeine ihm vor Kurzem angetraute Frau eine Betrügerin genannt Das
war doch ſenſationell genug Jndeſſen erfuhr dieſe Affaire eine Löſung
welche Heiterkeit erregte Die Sache verhielt ſich nämlich folgendermaßen
Herr D fand in der Stadtwohnung in Wien eine von ungeübter Hand
eſchriebene Poſtkarte des Jnhalts Liebe gnädige Frau Der
dizzerl geht es gut und ſie wird ſchon recht artig Jch küſſe die Hand

für das Koſtgeld ich habe daſſelbe richtig erhalten Darunter ſtand
der Name einer Frau Herr D raſte in ſeiner erſten Aufwallung und
ſprach von einer verheimlichten Tochter von Scheidung c Endlich gelang
es der beſchuldigten Gattin ihm zu berveiſen daß in der Poſtkarte von
keinem Kinde ſondern von einem Angorakätzchen die Rede war
das von einer alten Frau erſt zimmerfähig erzogen werden muß damit
es Frau D dann in ihre Wohnung nehmen könne Die Sommerfriſchler
ſind um einen Senſationsklatſch ärmer dafür lebt das junge Ehepaar in
Frieden wie ehedem

Wrangel iſt ausgeriſſen Daß Papa Wrangel ein Mal vor
dem kleinen Adolf Menzel allerdings mit Deckung des Rückzuges
ausgeriſſen iſt dürfte den Wenigſten bekannt ſein Zur Zeit als Menzel
an ſeinem bekannten Krönungsbilde malte wurde ſo erzählt die Köln
Volks Ztg der Königin Auguſta darüber geklagt daß einige Damen
vom Hofe nicht gerade in ihrem ſchönſten Augenblick auf dem Bilde wieder
gegeben wären Ritterlich wie immer erbot ſich der anweſende Wrangel
den ihm bekannten Künſtler auf dieſen betrübenden Uebelſtand aufmerkſam
zu machen und ihn zu den nöthigen Aenderungen zu veranlaſſen Er
ſuchte Menzel in ſeinem Alelier auf und betrachtete dort längere Zeit mit
Kennermiene das nahezu vollendete Gemälde Als ſchlauer Diplomat
ſuchte er ſich den Künſtler zunächſt freundlich zu ſtimmen indem er mit
rührendem Jntereſſe ſelbſt die kleinſten Einzelheiten lobend hervorhob
Schließlich erlaubte er ſich denn ſo unter der Hand als ſtörende Kleinig
keit hervorzuheben daß einige Damen ihm auf dem Bilde nicht ebenſo
hübſch vorkämen wie in Wirklichkeit Das müßte man doch eigentlich
ändern fügte er ſchüchtern hinzu Aber da kam er bei Menzel ſchön an
Wie von einer Tarantel geſtochen fuhr der Kleine auf Das müßte er
doch ſelber am beſten wiſſen Er hätte die Damen ſo gemalt wie ſie
wären und damit baſta Er begreiſe überhaupt nicht wie Jemand der
von der ganzen Sache nichts verſtände zu ihm kommen könne um ihm
Vorſchriften zu machen Er miſche ſich ja auch nicht in den Militärkram
des Andern u ſ w Papa Wrangel ſchaute erſt ganz verwundert auf das
Männeken das da ſchimpfend und fauchend in dem Atelier auf und ab

ſchwirrte Als aber der Kleine ſich durchaus nicht beruhigen wollte
ſchwoll auch ihm die Galle und er fing auch an zu räſonniren Doch
damit erreichte er wenig Jm Gegentheil der immer mehr in die Wolle
gerathende Meiſter ſprudelte ihn derartig an daß er gar nicht zu Worte
kommen konnte Wrangel hielt es deshalb für gerathen ſich zurückzuziehen
Aber ſo ganz ohne Coup wollte er das Feld doch nicht dem Gegner
überlaſſen Sprungfertig die Thürklinke in der Hand drehte er ſich um
maß den ſchimpfenden Künſtler mit einem verächtlichen Blick und ſchrie
ihn an Sie ſind eene widrige kleene Kreete un Jhr Bild
is ſcheißlich und raus war er Seitdem ſoll er für ähnliche Auf
träge nicht mehr zu haben geweſen ſein

Liebe und Speckſeite Jn dem alten kleinen engliſchen Land
ſtädtchen Dunmow beſteht eine ſchöne Sitte Jährlich am erſten Tage des
Auguſt wird denjenigen Ehepaaren welche von ſich ſagen können daß ſie
ein Jahr in vollendetem Frieden gelebt haben ohue daß ein Wort des
Haders vorgekommen iſt eine Speckſeite als Belohnung gegeben Die
Bewerber um den Preis haben ſich einem ſtrengen Kreuzverhör vor einer
aus Junggeſellen und Jungfern beſtehenden Jury zu unterwerfen Die
Sitte iſt uralt Jm Jahre 1229 ritt Robert Fitzwalter ein Baron von
Eſſex und ein Sohn des berühmten Fitzwalter welcher der Führer der
Barone war die den König Johann ohne Land zwangen die Magna
Charta in Runnymede zu unterzeichnen nach Dunmow Dort verliebte
er ſich in ein Mädchen und heirathete ſie Jm folgenden Jahre gerade
an ſeinem Hochzeitstage erkrankte er und ſtarb am nächſten Tage Auf
ſeinem Todtenbette ſah er eine Speckſeite an der Wand hängen Er ließ
den Prior von Dunmow kommen und erklärte ihm daß der Segen der
Fitzwalters auf dem Orte ruhen ſollte wenn jedes Jahr denjenigen eine
Speckſeite geſchickt werden würde die beweiſen könnten daß ſie ein ebenſo
glückliches eheliches Leben geführt hätten wie er ſelber Die ſchöne Sitte
erhielt ſich von 1230 bis zur Aufhebung der Klöſter durch Heinrich VIII
Wiederbelebt wurde ſie zwiſchen 1740 und 1751 Jn ihrer gegenwärtigen
Form hat ſie Harriſon Ainsworth eingeführt Dieſes Jahr erhielten drei
Paare die Speckſeite Nachdem die Jury ihren Spruch abgegeben hatte
wurden die drei glücklichen Paare auf Seſſeln durch den Ort nach einem
Felde getragen wo ſie den üblichen Eid abzulegen hatten daß ſie fort
fahren wollten ein muſterhaftes eheliches Leben zu führen Darauf er
hielten ſie ihre Speckſeite
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Seire 10 Mittwoch
Amtliche Brkanntmachungen

Polizei Perordnung
für die Schifffahrt und Flößerei auf der

Saale und Unſtrut
Vom 17 Juli 1896

Auf Grund des S 138 des Geſetzes über die allgemeine Landesver
waltung vom 30 Juli 1883 Geſ S S 195 ff wird hierdurch für
die ſchüffbare Saale und Unſtrut im Bereich der Regierungsbezirke
Merſeburg und Magdeburg unter Zuſtimmung des Provinzialraths der
Provinz Sachen folgende Polizei Verordnung erlaſſen

Allgemeine Beſtimmungen
S 1 Jm Sinne dieſer Polizei Verordnung bedeutet Nacht die Zeit

don einer halben Stunde nach Sonnenuntergang bis eine halbe Stunde
vor Sonnenaufgang

Ein helles weißes Licht im Sinne dieſer Polizei Verordnung iſt
ein ſolches welches in einer Laterne mit farbloſem und durchſichtigem
Glaſe brennt ein mattes weißes Licht ein ſolches welches durch weißes
Milchglas ſcheint

Zu den in dieſer Polizeiverordnung vorgeſchriebenen Signalen müſſen
Flaggen und Bälle mindeſtens 1 m im Geviert bezw Durchmeſſer haben
und Lichter ſtets hell brennen ferner muß ein kurzer Pfiff etwa
1 Secunde ein langer Pfiff 5 bis höchſtens 10 Secunden dauern und
Pihre mehreren Pfiffen jedesmal etwa 1 Secunde Pauſe gelaſſen
werden

Ein langer Pfiff wenn demſelben zufolge der nachſtehenden Vor
ſchriften nicht eine beſondere Bedeutung zukommt bedeutet Achtung

Verhinderung gegenſeitiger Behinderung und Beſchädigungen
S 2 Die Führer von Fahrzeugen jeder Art und von Flößen die

Jnhaber von Fähren Schiffbrücken Badeanſtalten und anderen an oder
auf dem Strome befindlichen Anlagen haben ſtets darauf zu achten daß
gegenſeitige Behinderungen und Beſchädigungen vermieden werden

Abmeffung Ausrüſtung und Erhaltung der Schiffe
S 3 Zum Schifffahrtsbetriebe auf der Saale dürfen nur ſicher

gebaute und gut erhaltene Fahrzeuge benutzt werden
Die Fahrzeuge dürfen in ihren Längen und Breitenverhältniſſen

letztere einſchließlich der hervorragenden Eiſentheile die lichten Ab
meſſungen der Schleuſenkammern nicht voll erreichen damit ſie ohne
Schwierigkeiten durch die Schleuſen befördert werden können

Vom 1 April 1897 ab neu in den Verkehr tretende Fahrzeuge
dürfen folgende Abmeſſungen nicht überſchreiten

Größte Größte
Länge Breite

m m
1 auf der Unſtrut und der Saale oberhalb Halle 46,5 5,5
2 auf der Saale zwiſchen Halle und Alsleben 3275

6,353 desgl von Alsleben einſchließlich abwärtsAuf de Schiffe müſſen die zum ſicheren Betriebe erforderlichen

Ausrüſtungsgegenſtände wie Anker Tauwerk Schricke u ſ w auf
der Fahrt ſtets vollzählig und in gutem Zuſtande vorhanden ſein

Bei Dainpfſchiffen iſt ſowohl auf die gute Conſtruktion Ausrüſtung
und Unterhaltung derſelben und ihres Zubehörs insbeſondere der
Keſſel und der Maſchinen als auch auf die genaue Befolgung der die
Anlage und den Gebrauch von Dampfapparaten regelnden Vorſchriften
mit der größten Sorgfalt zu halten

Mitführung eines Vootes
S 4 Bei jedem auf der Fahrt befindlichen Schiffe ſowie bei jedem

Dampfbagger iſt ein nicht unter 6 Mann tragendes Boot in tüchtigem
Zuſtande mitzuführen Das Boot muß ſtets unbeladen bleiben und
ſofort zum Gebrauch klar gemacht werden können

Bezeichnung der Schiffe und Fahrzeuge
S 5 Jedes Schiff hat an von außen ſtets ſichtbarer Stelle Aus

ſtellungsort und Nummer ſeines Patents oder ſeiner Vermeſſung
zu zeigen

An allen nichtſtaatlichen Schiffen von 10 Tonnen oder mehr Trag
fähigkeit muß auf beiden Seiten der Kajüte oder des Bugs in deut
lich lesbarer Schrift von mindeſtens 15 em Höhe der kleinſten Buch
ſtaben deren Grundſtrichbreite nicht unter ein Fünftel der Höhe be
tragen ſoll dunkel auf hellem oder hell auf dunklem Grunde bei
Dampfſchiffen deren Name bei anderen Schiffen Vor und Zuname
oder Firma ſowie der Geſchäftsſitz des Eigenthümers angegeben ſein

Mehrere Schiffe deſſelben Eigenthümers ſind in gleicher Weiſe
jedes noch durch eine beſondere Nummer zu kennzeichnen

An den zu den vorgedachten Schiffen gehörigen Beifahrzeugen muß
an beiden Borden in deutlich erkennbarer Weiſe Name oder Firma
ſowie der Geſchäftsſitz des Eigenthümers angegeben ſein gehören ſie
zu einem Dampfſchiffe ſo braucht nur deſſen Name angegeben zu ſein

Fährkähne Baggerkähne Fiſcherkähne Gondeln Ruderboote und
andere derartige kleinere Fahrzeuge haben die für die Beifahrzeuge vor
geſchriebene Bezeichnung an der Außenſeite beider Borde nahe am
Vorderende in mindeſtens 8 em hoher deutlich lesbarer Schrift zu
führen Beſitzt Jemand mehrere ſolche Fahrzeuge ſo iſt jedes derſelben
außerdem mit einer Nummer zu verſehen

Abkürzungen der vorſtehend vorgeſchriebenen Bezeichnungen ſind mit
Genehmigung des für den Geſchäftsſitz des Eigenthümers zuſtändigen
Bezirksbaubeamten geſtattet

Beſatzung der Schiffe
S 6 Die Beſatzung jedes Schiffes in Fahrt muß einſchließlich des

Führers mindeſtens betragen bei einer Tragfähigkeit des Schiffes von
10 bis 40 Tonnen 1ſchifffahrtskundigen Mann und 1 mindeſtens

14jährigen Jungen
40 bis 125 Tonnen 2 ſchifffahrtskundige Männer über 125

Tonnen 3 ſchifffahrtskundige Männer von denen ſtets
tiner am Steuer zu bleiben hat und die übrigen für den Schiffs
KMenſt bereit ſein müſſen

Einrichtung und Bezeichnung der Flöße
S 7 Das Flößen von Eichſtämmen iſt nur geſtattet wenn die

ſelben mit mindeſtens gleich viel Stämmen Nadelholz zu einem Floß
verbunden werden Die ein Floß bildenden Stämme Balken und
ſonſtigen Hölzer müſſen unter ſich feſt und dauerhaft verbunden und
die Flöße ſelbſt an jedem Ende mit ausreichender Steuereinrichtung
verſehen ſein An ihren Längsſeiten dürfen weder Floßtheile noch an
dere Gegenſtände über die Streichbäume hinausragenKein Floß darf ſo lang ſein daß es die Schifffahrt in den Krüm
mungen behindert die Breite darf im freien Strome 8 m nicht über
ſchreiten Jn den Schleuſen dürfen die Flöße die nutzbaren Längen
und Breiten nicht erreichen ſondern miſſſen den erforderlichen Spiel
raum gewähren Die größten Abmeſſungen der Flöße dürfen danach
die im S 3 dieſer Polizei Verordnung für die Fahrzeuge angegebenen
Maße nicht überſchreiten

Jedes Floß muß in der Mitte ſeiner Länge eine parallel mit
der Längenachſe feſt angebrachte in keiner Weiſe zu verdeckende
weiße Tafel führen welche auf beiden Seiten mit lateiniſchen Schrift
zügen von mindeſtens 35 em Höhe deren Grundſtrichbreite mindeſtens
5 em betragen ſoll in ſchwarz die Anfangsbuchſtaben des Vornamens
und des Familiennamens ſowie den Geſchäftsſitz des Eigenthümers
enthalten muß

Beſatzung der Flöße
S 8 Jedes Floß muß mit mindeſtens zwei Perſonen bemannt ſein
Zur Bemannung der Flöße dürfen nur erwachſene kräftige Männer

verwendet werden
Ladelinie

s 9 Jedes Schiff von mehr als 15 Tonnen Tragfähigkeit muß an
der Stelle ſeiner tiefſten Eintauchung mindeſtens 25 em jedes kleinere
Fahrzeug mindeſtens 15 em freie Bordhöhe behalten Dieſe Höhe iſt
mittſchiffs auf dunkelm Grunde durch den untern Rand eines 15 em
langen und 2 em breiten weißen Querſtrichs Ladelinie zu bezeichnen
welcher Querſtrich von einem gleich breiten weißen Ringe umgeben ſein und
deſſen Durchmeſſer bilden muß Gondeln und Jollen dürfen höchſtens
diejenige Perſonenzahl einnehmen welche ihnen von der Strom Polizei
behörde geſtattet worden iſt

Tiefgangsanzeiger
g 10 An jedem Schiffe über 30 Tonnen Tragfähigkeit muß auf

veiden Seiten vorn mittſchiffs und hinten ein metriſcher Tiefgangsan

Abdrücke dieſer Polizei Verordnung für die Schifffahrt und
Flößerei auf der Saale und Unſtrut ſind zum Preiſe von 30 Pfennigen
von der Panſa ſchen Buchdruckerei H Otto in Magdeburg zu beziehen

GeneralAnzeiger für Halle und den Saalkreis
zeiger mit Theilſtrichen von 2 em Höhe angebracht ſein Jeder Anzeiger
muß bis zur höchſten zuläſſigen Einſenkung hinaufreichen den Tiefgang
des Schiffes richtig angeben und ohne Weiteres deutlich erkennen laſſen

Beladung der Schiffe und Flöße
S 11 Kein Schiff oder Floß darf ſtärker als es ſein Zuſtand 89

die bekannte Beſchaffenheit des Fahrwaſſers und der herrſchende Waſſer
ſtand erlauben und kein Floß anders als mit Holz Brettern oder
anderen ſchwimmfähigen Gegenſtänden beladen werden

Die Ladung iſt ſo zu verſtauen daß davon weder Etwas über Bord
fallen noch durch Hinausragen über Bord anderen Fahrzeugen beim
Begegnen Schaden zufügen kann

Ueber Bord darf nur in dem Umfange geladen werden daß dadurch
die Betriebsſicherheit nicht gefährdet iſt

Bereithalten der Anker
S 12 Während der Fahrt muß auf jedem Schiffe in der Vorder

kaffe ein zum Werfen klarer Anker von ſolcher Stärke daß das Schiff
mit demſelben geſtellt werden kann und auf Schiffen von 100 Tonnen
7 mehr Tragfähigkeit ebenfalls noch ein zweiter ſolcher Anker bereit
egen

Außerdem iſt auf jedem frei oder geſchleppt zu Thal fahrenden
Schiffe von 100 Tonnen oder mehr Tragfähigkeit ein gleicher Anker
in der Hinterkaffe ſtets bereit zu halten

Auf den in Schleppzügen zu Berg fahrenden Schiffen dürfen die
Anker nicht frei über Bord hängen müſſen aber jederzeit zu ſofortigem
Gebrauche bereit liegen

Verhalten bei der Abfahrt und auf der Fahrt
S 13 Kein Schiff oder Floß darf von ſeiner Abfahrtſtelle aus in

den Fahrweg eines andern im Fahren begriffenen Schiffes oder Floßes
hineinfahren und es in ſeinem Laufe ſtören

Während der Thalfahrt hat jedes Segelſchiff von mehr als 50 Tonnen
Tragfähigkeit wenn es nicht geſchleppt wird oder nicht unter Segel
fährt oben am Maſt oder an der Spitze einer mindeſtens 10 m langen
Stange einen mindeſtens 1 m langen und 30 em breiten Wimpel von
rother Farbe zu führen

Die Stange darf zum Zwecke der Durchfahrt durch die Brücken
früheſtens 500 m oberhalb der Brücke nieder 4zeat werden

Beim Sacken der Fahrzeuge darf nur klare Kette ohne Anhang
benutzt werden

Verhalten der Flöße
S 14 Flöße dürfen nur hinter einander treiben und haben inner

halb der im Staubereich der Wehre belegenen Strecken einen Ab
ſtand von mindeſtens 100 m in den Strecken ohne Stau einen
Abſtand von mindeſtens 300 m von einander einzuhalten

Bei welchen Waſſerſtänden und unter welchen Bedingungen das
Flößen über die Saalewehre ſtattfinden darf wird durch beſondere
Polizeivorſchriften beſtimmt

Bei Nacht dichtem Nebel Schneegeſtöber oder Sturm iſt das
Treiben der Flöße nicht geſtattet

Verhalten der Schleppzüge
S 15 Kettenſchleppzüge haben einen Zwiſchenraum von mindeſtens

500 m unter ſich zu halten
Einſtellen der Thalfahrt bei dichtem Nebel ſtarkem

Schneegeſtöber oder Sturm
S 16 Bei dichtem Nebel ſtarkem Schneegeſtöber oder Sturm

müſſen alle Schiffe auf der Thalfahrt mit Ausnahme der Dampf
ſchiffe ohne Anhang an der nächſten zum Anhalten geeigneten Stelle
ihre Fahrt einſtellen

Vorbeifahren der Dampfſchiffe an anderen Fahrzeugen
und an Strombauſtellen

S 17 So oft ein Dampfſchiff an einer Fähre an einem kleineren
Fahrzeuge oder an einem in der Fahrt begriffenen Floße oder tief
geladenen größeren Schiffe an einem am Ufer liegenden beladenen
Fahrzeuge welches ſeine Lage durch Aufziehen einer genügend ſicht
baren rothen Flagge kenntlich macht oder an einem löſchenden oder
ladenden Fahrzeuge an einem Baggerſchiffe einer Schiffbrücke
oder einer im Fluſſe liegendenden Badeanſtalt vorüberfährt hat es
zu möglichſter Vermeidung jedes gefährdenden Wellenſchlags nicht
mit größerer Kraft zu fahren als zu ſeiner Fortbewegung und ſicheren
Steuerung erforderlich iſt

Sollte das Dampfſchiff dennoch einem anderen Fahrzeuge ſo nahe
gekommen ſein daß auch bei langſamer Fahrt dem letzteren augen
ſcheinlich noch Gefahr durch den Wellenſchlag droht ſo muß die Ma
ſchinenkraft noch weiter gemäßigt und nöthigenfalls die Maſchine voll
ſtändig angehalten werden wenn dies ohne Gefahr für das Dampfſchiff
und deſſen Anhang geſchehen kann

An allen Stellen an welchen Strombauten ausgeführt werden
muß das Dampfſchiff langſam vorüber fahren wenn dieſe Stellen bei
Tage durch eine rothe Flagge oder einen rothen Ball Nachts mit einem
rothen und einem hellen weißen Lichte am Ufer bezeichnet ſind

Dieſe beiden Lichter werden 1 m von einander entfernt und in
gleicher Höhe das weiße Licht immer waſſerwärts aufgeſtellt

Vorbeifahren an Baggermaſchinen beſchädigten
Fahrzeugen u ſ w

S 18 Den zur Räumung des Fahrwaſſers zu Strom und Ufer
bauten oder zu Meſſungsarbeiten im Fahrwaſſer liegenden Bagger
maſchinen und Fahrzeugen jeder Art mit Ausnahme jedoch der
Baggerkähne und den zu ſolchen Zwecken dort hergeſtellten Vor
richtungen ſowie den im Fahrwaſſer liegenden beſchädigten oder manö
vrirunfähigen Schiffen und Flößen muß von allen anderen Schiffen
und Flößen ausgewichen werden

Es iſt jedoch auf jenen im Fahrwaſſer liegenden Baggermaſchinen
Fahrzeugen u ſ w bei Tage durch Ausſtecken einer rothen Flagge
oder eines rothen Balles diejenige Seite anzudeuten an welcher vor
beizufahren iſt bei Nacht ſind dieſe Zeichen durch zwei nebeneinander
angebrachte Lichter ein rothes und ein helles weißes zu erſetzen von
denen das weiße die Seite anzudeuten hat an welcher vorbei zu
fahren iſt

h

Sperrung des Fahrwaffſers
S 19 Machen irgend welche Anläſſe eine völlige Sperrung des

Fahrwaſſers erforderlich ſo wird dies an Ort und Stelle und nöthigen
falls auch noch weiter oberhalb im Strome oder an den Ufern durch
Ausſtecken zweier übereinander angebrachter rother Flaggen oder rother
Bälle Nachts zweier rother Lichter angezeigt werden Alle Schiffe
und Flöße müſſen an ſo bezeichneten Stellen bis zur Wiederfreigebung
der Fahrt beilegen und allen näheren Anweiſungen der Aufſichts
beamten und Wachtpoſten Folge leiſten

Reinhalten des Fahrwaſſers
S 20 Jm Fahrwaſſer dürfen Ballaſt Steine und andere der

Fahrt hinderliche oder gefährliche Gegenſtände nicht ausgeworfen
werden

Die zur Beſchwerung der Steuerruder dienenden Steine und andere
Gegenſtände ſind ſo ſicher zu befeſtigen und zu verwahren daß ſie
nicht herabfallen können

Nimmt ein Schiffs oder Floßführer wahr daß durch ſein Fahr
zeug oder von demſelben aus mittelſt der Schleppkette oder durch Anker
Schricke oder dergl Steine oder Hölzer im Fahrwaſſer derart auf
gerichtet worden ſind daß ſie anderen Fahrzeugen hinderlich oder ge
fährlich werden können ſo hat er ein ſolches Hinderniß wenn thunlich
ſofort ſelbſt in geeigneter Weiſe zu bezeichnen vermalen jedenfalls
aber dem nächſten Stromaufſichtsbeamten auf kürzeſtem Wege Anzeige
davon zu machen

Schonung und Beachtung der Schifffahrtszeichen Einhalten
des Fahrwaſſers

8 21 Die im Strome zur Bezeichnung des Fahrwaſſers der Un
tiefen oder anderer gefährlicher Stellen gelegten oder ausgeſteckten
Merkmale und Warnungszeichen dürfen von Schiffen und Flößen weder
beſchädigt oder verſchleppt noch verrückt oder entfernt werden Jſt dies
gleichwohl geſchehen ſo hat der Schiffs oder Floßführer wenn es
ihm irgend möglich iſt das Merkmal oder Zeichen ſofort wieder aus
zubeſſern an die richtige Stelle zurückzubringen oder nothdürftig zu
erſetzen jedenfalls aber dem nächſten Stromaufſichtsbeamten auf kür
zeſtem Wege Anzeige davon zu machen

Jeder Schiffs und Floßführer hat die durch ſolche Merkmale und
Warnungszeichen bezeichneten hinderlichen und gefährlichen Stellen ſorg
fältig zu meiden und das Fahrwaſſer einzuhalten Insbeſondere haben
auch die Führer geſchleppter Fahrzeuge ſorgfältig darüber zu wachen
daß dieſe im Fahrwaſſer bleiben

Schonung der Ufer Werke Anlagen Brücken u ſ w
S 22 Die Ufer nebſt den daran oder darauf befindlichen Werken

und Anlagen ſowie Brücken Schiffbrücken Fähren Badeanſtalten
u dergl dürfen van Schiffen und Flößen auf ihrer Fahrt nicht be

w26 Auguſt Hr 200ſchädigt werden Dampfſchiffe haben ſich während der Fahrt von n

r entfernt zu halten damit dieſe durch den Wellenſchlag
nicht leiden

Wo Telegraphenkabel Rohrleitungen oder Ketten quer durch den
Strom geführt und am Ufer durch Tafeln bezeichnet ſind dürfen Anker
nicht geworfen oder geſchleppt werden auch ſind Schricke Stangep
und dergl nur mit beſonderer Vorſicht zu gebrauchen

Benutzung des Leinpfads
g 23 Der Leinpfadsbetrieb iſt nur bis zu höchſtens 4 Meter Ent

fernung von dem oberſten Rande des Flußufers geſtattet Dieſe Grenze
darf nur da überſchritten werden wo das Ufer gekrümmt iſt oder Aus
buchtungen hat oder ſonſtige das Einhalten dieſer Grenze nicht ge
ſtattende Umſtände Ueberfluthungen 2c vorliegen

Werden zum Leinpfadsbetriebe Zugthiere verwendet ſo dürfen dieſe
nicht neben einander geſpannt werden müſſen vielmehr ſo geſpannt
werden daß ſie hinter einander auf dem Leinpfad gehen Mutterpferde
mit Füllen dürfen nicht verwendet werden Die Zugthiere müſſen
durch beſondere Führer geleitet werden und zwar bei Verwendung von
mehr als zwei Zugthieren durch mindeſtens zwei Führer Die Führerhaben dafür zu ſorgen daß ſoweit der nrſbegeret es zuläßt das

Flußufer und die Grundſtücke über welche der Leinpfad führt ſowie
die darauf befindlichen Pflanzen Sträucher und Bäume von den Zug
thieren nicht beſchädigt werden

Die zum Ueberſetzen der Zugthiere rc in den Mündungen der
Nebenflüſſe dienenden Fährpontons ſind nach ſtattgehabtem Gebrauche
wieder an ihren Liegeplatz zurückzubringen und dort ſicher zu befeſtigen

Anlegen am Ufer
S 24 Schiffe und Flöße dürfen am Ufer in der Regel nur an

den nach amtlicher Bekanntmachung hierzu beſtimmten Landungs und
s oder da anlegen wo es außerdem für gewöhnlich ge

tattet iſt
Mehr als zwei Schiffskörper oder Floßgelenke dürfen ſoweit nicht

von der Strompolizeibehörde unter beſonderen Umſtänden Ausnahmen
zugelaſſen werden nicht neben einander liegen

Das Verbinden Ein und Ausſchwemmen der Flößhölzer iſt nur
an den dazu amtlich genehmigten Stellen zuläſſigNur in Nothfällen iſt es den Schiffen und Siößen geſtattet auch

an anderen Uferſtellen anzulegen wobei jedoch Buhnen Uferbefeſtigungen
Dämme und abbrüchige oder durch Verbotstafeln bezeichnete Uferſtrecken
möglichſt zu meiden ſind

Auch das Einſchlagen von Pfählen und das Auswerfen von Ankern
und Landhaken auf dem Ufer um Schiffe oder Flöße daran zu be
feſtigen ſowie das Befeſtigen der letzteren an dazu nicht ausdrücklich
beſtimmten Gegenſtänden Geländern Zäunen Bäumen Pfüählen
Sänulen iſt nur in Nothfällen geſtattet Grenz und Vermeſſungsſteine
dürfen niemals als Befeſtigungsgegenſtände dienen

Das Setzen von Schricken oder Bundſtaken Wr7 Buhnen Deckund Parallelwerke ſowie das Setzen von Landha en und Ankern auf

die aufgeführten Werke iſt verboten
Jſt die Gefahr vorüber oder das Löſchen oder Laden erfolgt ſo haben

die Schiffe und Flöße den außergewöhnlichen Anlegeplatz ſofort wieder
zu verlaſſen

Fahrzeuge oder Flöße die am Leinpfade anlegen dürfen dem
Schiffszuge weder durch ihre Maſten oder Treidelbäume noch in
anderer Weiſe hinderlich werden Während des Liegens an der Lein
pfadſeite darf der Maſt oder Treidelbaum nur zum Zweck und für die
Dauer des Löſchens und Ladens ſtehen bleiben

Die Mannſchaft der am Ufer liegenden Fahrzeuge und Flöße muß
den vorbeifahrenden Schiffen oder Flößen beim Umholen der Treidel
leine ohne Zeitverluſt behilflich ſein

Auf Schiffen und Flößen welche an der Fahrſtraße liegen muß
jederzeit mindeſtens ein ſchifffahrtskundiger Mann anweſend ſein Die

Strompolizeibehörde iſt befugt für die Zeit gefahrloſer Zuſtände im
Strome Ausnahmen von dieſer Anforderung auf Antrag des Schiffs
oder Floßführers zuzulaſſen

Anlegen an Brücken in Fahrwegen und auf den Anlegeplätzen
von Dampfſchiffen

S 25 Das Anlegen und Ankern unmittelbar vor und hinter den
Pfeilern der Fahröffnungen von Brücken iſt verboten nur den Berg
ſchiffen ſoll daſſelbe einſchließlich des Befeſtigens an den Pfeilern durch
Taue ſo lange nachgelaſſen ſein als zum Niederlegen der Maſten und
zum Um und Anlegen der Zugleine erforderlich iſt Nach der Durch
fahrt darf das Wiederaufrichten der Maſten erſt in ſolcher Entfernung
von der Brücke erfolgen daß die Durchfahrt anderer Fahrzeuge nicht
erſchwert oder gehindert wird

Die Anlegeplätze von Dampfſchiffen ſowie die Fahrwege nach und
von Häfen gewöhnlichen Anlege und Landeplätzen ſchiff oder flöß
baren Nebenarmen Nebenflüſſen und Kanälen dürfen durch Schiffe
und Flöße nicht verlegt werden

Ankern im Fahrwaſſer
8 26 Jm Fahrwaſſer darf ein Schiff oder Floß nur im Noth

falle und nur an ſolchen Stellen vor Anker gehen wo die größten
anderen Fahrzeuge und Flöße noch unbehindert vorbeifahren können

Wenn ein ſtevenrecht zu Thal gehendes Fahrzeug während der
Fahrt aufankern muß und ein Umhalten deſſelben für andere Fahr
zeuge für Stromwerke Anlagen oder dergleichen gefährlich werden
könnte ſo iſt der Anker von der Hinterkaffe aus zuwerfen

Jedes im Fahrwaſſer der Kettenſchleppſchiffe vor Anker liegende
Schiff oder Floß muß bei Annäherung eines ſolchen rechtzeitig den
Anker heben und das Fahrwaſſer räumen

Laden und Ableichten im Fahrwaſſer
S 27 Kein Fahrzeug darf im Fahrwaſſer an ſolchen Stellen um

oder überladen wo es dem Schiffverkehre hinderlich iſt
Jſt eine Ableichtung nöthig um das Fahrzeug über Untiefen im

Fahrwaſſer hinwegzuſchaffen ſo muß ſie ſtets vor der Untiefe und an
einer Stelle erfolgen wo Fahrzeug und Leichter den Schiffs und
Floßverkehr nicht hindern oder erſchweren

Jſt die Ableichtung nöthig um ein feſtgefahrenes Schiff wieder ab
zubringen ſo darf auf der Untiefe nicht mehr abgeleichtet werden als
erforderlich iſt um das Schiff wieder flott zu machen und in das
tiefere Fahrwaſſer zu bringen

Begegnen von Segelſchiffen untereinander und mit Flößen
8 28 Kommt ein Segelſchiff einem andern Segelſchiffe oder

treibenden Floße entgegen ſo muß das Bergſchiff inſoweit Wind oder
Oertlichkeit es geſtatten ausweichen und ſchon zeitig vorher auf der
jenigen Seite an welcher das andere Schiff oder das Floß am beſten
vorbei kommen kann mit einer blauen Flagge winken Nachts eine
Laterne mit hellem weißen Lichte ſchwenken as Thalſchiff oder Floß
muß hierauf ſogleich in derſelben Weiſe diejenige Seite bezeichnen an
welcher das Bergſchiff vorbeizufahren hat

Ein vom Leinpfade aus gezogenes Schiff hat am Leinpfadsufer zu
bleiben wenn nicht beſondere Verhältniſſe es anders bedingen

Begegnen von Dampfſchiffen untereinander
S 29 Kommen zwei Dampfſchiffe mit oder ohne Anhang ſich ent

gegen ſo muß wenn thunlich jedes dem andern nach rechts ausweichen
und dies ſchon zeitig vor der Begegnung durch einen kurzen Pfiff mi
der Dampfpfeife ankündigen

Kann das eine Dampſſchiff nach rechts nicht ausweichen ſo hat es
ſchon zeitig vor der Begegnung durch zwei kurze Pfiffe mit der Dampf
pfeife anzukündigen daß es links ausweichen will und das andere
Dampfſchiff hierauf in gleicher Weiſe zu antworten daß es ebenfalls
links ausweichen wird

Kann das eine Dampfſchiff überhaupt nicht ausweichen ſo hat es
dies ſchon zeitig vor der Begegnung durch drei kurze Pfiffe mit der
Dampfpfeife anzukündigen und zugleich feine Maſchine anzuhalten oder
inſoweit es erforderlich und thunlich iſt rückwärts gehen zu laſſen

Begegnen von Dampfſchiffen mit Segelſchiffen und Flößen
g 30 Kommt ein Dampfſchiff mit oder ohne Anhang einem Segei

ſchiffe oder einem Floß entgegen ſo muß es wenn thunlich ausweichen
und zwar nach derjenigen Seite auf welcher es ohne Gefahr für beide
Theile am beſten vorbeikommen kann auch hat es ſchon zeitig vor der
Begegnung durch einen kurzen Pfiff mit der Dampfpfeife anzukündigen
daß es rechts oder durch zwei kurze Pfiffe daß es links ausweichen
will das andere Schiff oder Floß muß hierauf ſogleich auf derjenigen
Seite an welcher das Dampfſchiff vorbeizufahren hat mit einer blauen
Flagge winken Nachts muß das Segelſchiff eine Laterne mit hellem
weißen Lichte ſchwenken

Kleine Fahrzeuge wie Gondeln Jollen Fiſcherkähne c hahen den
Dampfſchiffen auszuweichen

Begegnen an ſchwierigen Stellen
S 31 Beim Begegnen in Stromſtrecken deren Fahrwaſſer ſtark

gekrümmt eng oder ſeicht iſt haben zu Berg fahrende Schiffe und
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Nrz 200 Mittwoch
Schleppzüge den Thalſchiffen und Flößen die tiefe Seite des Fahr
waſſers zu überlaſſen und ihre Fahrt nach Bedarf zu verlangſamen
oder ſelbſt ganz einzuſtellen Perſonen und Schleppdampfer haben
bei derartigen Krümmungen in denen ſie von entgegenkommenden
Schiffen 2c nicht geſehen werden können ihr Kommen rechtzeitig durch
einen langen Pfiff anzuzeigen
Für welche Stromſtellen die vorſtehenden Beſtimmungen zu gelten

heben wird durch die zuſtändigen Behörden bekannt gemacht und an
Ort und Stelle durch eine weiße Flagge oder einen weißen Ball an
gezeigt ſoweit die unbeſchränkt auch während der Nacht
ausgeübt werden darf werden dieſe Stellen Nachts durch zwei helle
weiße Lichter übereinander bezeichnet

Begegnen beim Stromengen
s 82 Haben ein Schiff ein Schleppzug oder ein Floß und ein

entgegenkommendes Schiff oder ein Schleppzug eine zum Ausweichen
zu ſchmale Stromenge zu durchfahren und iſt eines von ihnen ſchon
in dieſelbe hineingefahren ſo muß das noch außerhalb befindliche Schiff
Je u ſo lange beilegen bis das andere die Stromenge durch
ahren hat

Kommen beide zu gleicher Zeit vor der Stromenge an ſo mu
das Bergſchiff oder der Bergzug ſo lange anhalten bis das Thalſchi
oder der Thalzug oder das Floß die Enge durchfahren hat Kann
jedoch das Thalſchiff aus irgend einem Grunde nicht hindurch fahren
ſo muß es anhalten und zuvörderſt das Bergſchiff durchlaſſen

Daß beide Fahrzeuge in die Stromenge einlaufen iſt nicht ge
ſtattet ſollte es gleichwohl geſchehen ſein ſo muß das Bergſchiff vor
die Mündung der Stromenge zurückfahren und zuvörderſt das Thal
ſchiff oder Floß durchlaſſen
Welche Stromſtellen im Sinne der vorſtehenden Beſtimmungen als
Stromengen zu gelten haben wird durch die zuſtändigen Behörden
bekannt gemacht und an Ort und Stelle durch zwei Flaggen oder
Bälle übereinander die obere Flagge Ball weiß die untere roth an
gezeigt Soweit die Schifffahrt unbeſchränkt auch während der Nacht
ausgeübt werden darf werden dieſe Stellen Nachts durch zwei helle
Lichter das obere weiß das untere roth bezeichnet

Verhalten bei Schifffahrtsſtockungen
s 36 Jſt eine Schifffahrtsſtockung eingetreten ſo müſſen nach

näherer Anweiſung des zuſtändigen Aufſichtsbeamten die wartenden
Berg und Thalfahrzeuge die ſchwierige Stelle abwechſelnd durchfahren
bis dahin aber vor derſelben bezw jenſeits der vor ihr ausgeſteckten
Zeichen S 19 hintereinander beilegen

Ueberholen
S 34 Erreicht ein Schiff oder Floß ein anderes in derſelben

Richtung aber langſamer fahrendes ſo kann es verlangen von dieſem
vorbeigelaſſen zu werden und zwar nach folgenden Regeln

a ſind beide Fahrzeuge unter Segel ſo muß das Vorbeilaſſen auf
der Windſeite erfolgen

b ein Dampfſchiff muß das Verlangen vorbeigelaſſen zu werden
durch einen langen Pfiff mit der Dampfpfeife anzeigen ein darauf
folgender kurzer Pfiff bedeutet daß es rechts zwei kurze Pfiffe
daß es links vorbeifahren will doch muß bei beſchränkter Fahr
waſſerbreite das Dampfſchiff von dem vorfahrenden Thalſchiffe
einen Abſtand von mindeſtens 2 Schiffslängen ſo lange halten
bis das Fahrwaſſer von dem vorfahrenden Schiffe freigegeben iſt

e in allen anderen Fällen iſt von dem hinterdreinfahrenden Schiff
oder treibenden Floß die Seite an welcher es vorbeifahren will
durch Winken mit einer blauen Flagge Nachts von dem Schiffe
durch Schwenken einer Laterne mit hellem weißen Lichte zu be
zeichnen das vorausfahrende Schiff oder Floß hat hierauf ſo
gleich in derſelben Weiſe zu antworten und entſprechend auszu
weichen

d kann das vorausfahrende Schiff oder Floß überhaupt nicht aus
weichen ſo muß dies ſofort und für die Dauer der Verhinderung
durch Heißen einer rothen Flagge oder eines rothen Balles am
Maſt oder an einer mindeſtens 8 m hohen Stange in beiden
Fällen auf halber Höhe Nachts aber von einem Dampfſfſchiffe
durch fünf kurze Pfiffe mit der Dampfpfeife von jedem anderen
Fahrzeuge durch Auf und Niederbewegen einer Laterne mit hellem
weißen Lichte am Steuer zu erkennen gegeben werden

Anlegung und Anhalten von Perſonendampfſchiffen
an Landungsbrücken und Kahnſtationen

S 35 Will ein Perſonendampfſchiff an eine Landungsbrücke anfahren
ſo hat es vorher mit der Glocke zu läuten Will daſſelbe an einer
Kahnſtation anhalten ſo hat es vorher entweder das Achtungsſignal
8 1 zu geben oder bei Tage eine quergetheilte rothweiße Flagge

Nachts eine Laterne mit hellem weißen Lichte zu heißen welche über
den Seitenlichtern an derjenigen Seite anzubringen iſt an welcher der
Kahnführer anfahren ſoll

Eine gleiche Flagge bei Nacht eine gleiche Laterne hat auch der
Kahnführer welcher an das Dampfſchiff anfahren will zu zeigen

Der Kahn muß von einem ſchiffskundigen und als nüchtern be
kannten ſtarken Manne geführt werden in gutem Zuſtande und voll
ſtändig ausgerüſtet ſein

Andere als die von zuſtändiger Seite dazu beſtimmten Kahnführer
dürfen Reiſende weder an Perſonendampfſchiffe bringen noch von
ſolchen holen

Verhalten bei Schiffbrücken und Fähren
S 36 Jeder Schiffsführer welcher eine Schiffbrücke durchfahren oder

an einer Fähranſtalt mit Querſeil vorüberfahren will hat den Fähr
nann rechtzeitig vor der Durchfahrt zu benachrichtigen damit derſelbe
das Fahrjoch der Brücke frei machen oder das Fährſeil werfen kann

Dampfſchiffe haben zur Ankündigung ihrer Annäherung an der für
jede Fähranſtalt oder Schiffbrücke vorgeſchriebenen Stelle einen langen
Pfiff mit der Dampfpfeife zu geben

Fiſcherkähne und andere derartige Fahrzeuge welche kleine Maſten
oder Segelſtangen haben dürfen nur mit niedergelegten Maſten oder
Stangen unter dem Querſeile durchfahren

Für den Flößereibetrieb iſt das Querſeil ſtets derartig geſpannt zu
halten daß es mindeſtens 95 em über dem Waſſer ſchwebt und die

mit ihrer Bemannung ohne Gefahr darunter hindurch fahren
onnen

Bei Gierſeilfähren iſt der Fährbetrieb ſo zu handhaben daß kein
Thalſchiff oder Floß in ſeiner Fahrt durch ein Fährgefäß aufgehalten
oder geſtört wird

Die Anfangspunkte der Fährgierſeile ſind durch eine gelbe Tonne
zu bezeichnen

Sobald ein Bergdampſfſchiff oder ein Kettendampfſchiff ſich einer
Gierſeilfähre bis zu einem von der zuſtändigen Behörde beſtimmten
Punkte der durch eine diagonal rothweiß getheilte Tafel örtlich ge
kennzeichnet iſt genähert und dies durch einen langen Pfiff mit der
Dampfpfeife angekündigt hat darf bis das Dampſfſchiff vorüber iſt
das Fährſchiff nicht mehr abfahren und muß wenn es bereits in Fahrt
iſt die Fahrſtraße ſo raſch als möglich wieder frei machen

Die im Gange befindlichen Gierfähren und die ſtromaufwärts
fahrenden Schiffe müſſen einander je nach der Oertlichkeit ausweichen

Nachts ſind die Gierfähren ſo hinzulegen daß die Schleppkette frei
bleibt machen beſondere Umſtände dies unthunlich ſo müſſen die Fähr
gefäße mindeſtens 5 m hoch über Waſſer ein helles grünes Licht und
1 m ſenkrecht unter dieſem noch ein helles weißes Licht zeigen

Der Führer eines Kettendampfſchiffs hat dafür Sorge zu tragen
daß die Kette ſich nicht über ein Fährgierſeil legt und wenn ſolches
gleichwohl geſchehen ungeſäumt wieder entfernt wird

In den Ueberfahrtswegen der Fähren darf von Schiffen oder Flößen
weder gehalten noch beigelegt im Bereiche eines Fährgierſeils und bei
Querſeilfähren auf eine Entfernung von 100 m oberhalb weder geankert
noch mit ſchleppenden Ankern Ketten oder ähnlichen Gegenſtänden
geſackt werden

Verhalten beim Durchſchleuſen
S 37 Jn diejenigen Ober und Untergräben der Schleufen an

welchen im Eingange Verbotstafeln aufgeſtellt ſind dürfen Schiffe und
löße nicht eher einfahren als bis dazu die Erlaubniß ſeitens des
chleuſenmeiſters ertheilt iſt

Segelſchiffe haben vor der Einfahrt in die Schleuſengräben die

Segel eDampfſchiffe haben bei ihrer Annäherung an eine Schleuſe das
Achtungsſignal zu geben Sie dürfen in den Schleuſengräben nur mit
ermäßigter Geſchwindigkeit fahren und haben den ihnen vom Schleuſen
meiſter angewieſenen Liegeplatz einzunehmen

Vor der Einfahrt in die Schleuſe ſind die Anker auf die Kaffen
zu nehmen und die Vordnägel herauszuziehen Die Bordnägel dürfen
erſt wieder eingeſetzt werden ſobald das re mit der Vorderkaffe
das Schleuſenthor paſſrt hat Ferner hat jedes Fahrzeug vor Ein

GeneralAnzeiger für Halle und den Saalkreis
tritt in die Schleuſe bei der Segelducht und einige Meter vor der hin
tern Cajüte auf beiden Seiten ein mindeſtens 1 m langes 5 am ſtarkes
Tauende über Vord zu hängen Bei Dampfſchiffen ſind die Tauenden
an den breiteſten Stellen anzulegen

Das Durchſchleuſen erfolgt in der Reihenfolge in welcher die
Meldung erfolgt iſt Es haben jedoch Schiffe vor Flößen und Dampf
ſchiffe nebſt deren Anhängen nach Maßgabe der darüber beſtehenden
beſonderen Vorſchriften das Vorſchleuſenrecht vor anderen Schiffen

Der Schleuſenverkehr an Sonn und Feſttagen wird durch beſon
dere Beſtimmungen geregelt

Des Nachts 1 dürfen Schiffe und Flöße mit Ausnahme der
Dampfſchiffe und deren Anhänge nur mit beſonderer Genehmigung
des Schleuſenmeiſters durchſchleuſen

Das Durchſchleuſen findet nicht mehr ſtatt ſobald das Hochwaſſer
über das Rahmſtück der Ober oder Unterthore geht

Beim Füllen und Leeren der Schleuſenkammern fowie beim Oeffnen
und Schließen der Thore hat die Beſatzung der Schiffe und Flöße
nach den Anweiſungen des Schleuſenmeiſters Hülfe zu leiſten Das
eigenmächtige Oeffnen und Schließen iſt verboten

Beim Durchſchleuſen ſind die Schiffe und Flöße vorſichtig zu
führen Jn der Schleuſenkammer muß das Schiff durch Tauwerk an
die dazu beſtimmten Ringe oder Stellpfähle derartig feſtgelegt werden
daß es nicht gegen die Thore oder Wände ſtoßen kann

Bootshaken Ruder und ſonſtige mit Eiſen beſchlagene Stangen
dürfen zum Einſetzen in die Schleuſenthore Wände Bohlwerke und
gepflaſterten Grabenböſchungen nicht benutzt werden

Kein Schiff oder Floß darf in einer Schleuſe oder in den Schleuſen
gräben länger verweilen als es die Beförderung nöthig macht

Lichterführnng bei Nacht
S 38 Nachts ſind folgende Lichter zu führen
a Jedes nicht geſchleppte Segelſchiff von 30 Tonnen oder mehr

Tragfähigkeit hat wenn es in Fahrt iſt an der Backbordſeite
links ein rothes Licht und an der Steuerbordſeite rechts ein

grünes Licht zu führen
Dieſe Lichter müſſen im Vordertheil des Schiffes auf z der

Schiffslänge an den Gangborden ſo hoch angebracht ſein daß
ſie vom Steven nicht verdeckt werden auch müſſen dieſelben ſo
abgeblendet ſein daß ſie nur von vorn und von derjenigen
Seite her auf welcher ſie angebracht ſind geſehen werden können

Außerdem hat jedes nicht geſchleppte Segelſchiff von 30 Ton
nen oder mehr Tragfähigkeit am Steuer ein mattes weißes
Licht zu führen welches ſo abgeblendet ſein muß daß es nur
von hinten und von beiden Seiten her geſehen werden kann

Jedes nicht geſchleppte Segelſchiff von weniger als 30 Tonnen
Tragfähigkeit hat wenn es in Fahrt iſt nur ein von vorn und
h den beiden Seiten her ſichtbares helles weißes Licht zu
ühren

b Jedes Dampſfſchiff hat wenn es in Fahrt iſt eben ſolche und
ebenſo abgeblendete Seitenlichter zu führen wie ein nicht ge
ſchlepptes Segelſchiff von 30 Tonnen oder mehr Tragfähigkeit
Dieſe Seitenlichter müſſen bei Dampfſchiffen mit Seitenrädern
vorn an den Radkaſten bei anderen Dampfſchiffen außen am
Vorderſchiffe auf etwa z der Schiffslänge immer aber ſo hoch
angebracht ſein daß ſie vom Steven nicht verdeckt werden

Außerdem hat jedes in der Fahrt begriffene Dampfſchiff ein
nur von vorn und von beiden Seiten her ſichtbares helles
weißes Licht zu führen welches am Vorderſteven oder im Vor
dertheile des Schiffs und mindeſtens 2 m höher als die Seiten
lichter angebracht ſein muß

Ein Dampfſchiff welches ein oder mehrere andere Schiffe
oder Flöße ſchleppt muß ſenkrecht über dieſem hellen weißen
Lichte und e m bis 1 m höher noch ein zweites eben ſolches
Licht führen

o Jedes von einem Damypſfſchiffe geſchleppte Schiff hat in ſeinem
Vordertheil ein nur von vorn und von den beiden Seiten her
ſichtbares mattes weißes Licht an einer Stange zu führen
Außerdem muß ein einzelnes geſchlepptes ſowie das letzte von
mehreren geſchleppten Schiffen hinten am Steuer ein von allen
Seiten her ſichtbares helles weißes Licht führen

d Ein von einem Damypfſchiffe geſchlepptes Floß muß an ſeinem
hinteren Ende ein hoch angebrachtes mattes weißes Licht führen

e So lange Schifffahrt und Flößerei nicht geſchloſſen ſind muß
jedes im Fahrwaſſer oder in deſſen Nähe auf dem freien Strome
oder auf einem Nothlandeplatze liegende Schiff ſowie jede dort
befindliche Anlage Schiffbrücke Badeanſtalt u dergl ein vom
Fahrwaſſer her zu Berg und Thal gut ſichtbares helles weißes
Licht jedes Floß aber auf den beiden dem Fahrwaſſer zuge
kehrten Ecken je ein ſolches Licht führen

f Wenn die Fahröffnungen feſter Brücken Nachts bezeichnet werden
ſo geſchieht dies durch ein rothes Licht mitten über der Oeffnung

Verhalten der Dampfſchiffe bei Nebel und Schneegeſtöber
S 39 Bei Nebel und Schneegeſtöber hat jedes Dampſfſſchiff in

Fahrt alle 3 Minuten und außerdem wenn es vor ſich in ſeinem Fahr
ſtriche ein anderes Schiff oder Floß bemerkt ſofort nach deſſen Wahr
nehmung einen langen Pfiff mit der Dampfpfeife zu geben und bei
der Thalfahrt die Maſchinenkraft zu mäßigen

Erſatz der Dampfpfeife durch die Glocke
S 40 Statt der in dieſer Polizeiverordnung vorgeſchriebenen

Signale mit der Dampfpfeife dürfen Perſonendampfſchiffe entſprechende
Signale mit der Glocke geben

Jm Bereiche größerer Orte kann der Gebrauch der Dampfpfeife
zur Signalgebung abgeſehen von den Nebelſignalen der Fracht und
der Schleppdampfſchiffe ſeitens der zuſtändigen Polizeibehörde unter
ſagt und die Signalgebung mittelſt Glocke vorgeſchrieben werden

Verbot des Mißbranchs von Signalen
8 41 Von den in dieſer Polizeiverordnung vorgeſchriebenen oder

geſtatteteten Signalen darf keins in anderen als den dafür vorgeſehenen
Fällen zur Anwendung gebracht werden insbeſondere gilt dies auch
von dem Achtungsſignal S

Fahrgeſchwindigkeit der Schleppzüge
S 42 Wenn nicht ſehr niedriges oder ſchnell ſteigendes Waſſer

plötzlich eintretender Eisgang oder ſtarker widriger Wind es hindern
ſo muß die Fahrgeſchwindigkeit der Schleppzüge mindeſtens 3 km
während einer Fahrſtunde betragen

Einſtellung der Fahrt bei Beſchädigung des Fahrzeuges
S 43 Wird ein Fahrzeug auf der Reiſe gefährlich beſchädigt ſo

iſt deſſen Fahrt einzuſtellen und erſt nach einer zur Fortſetzung der
Fahrt genügenden Ausbeſſerung des Schades wieder fortzuſetzen

Verhalten bei Unglücksfällen
S 44 Bei Unglücksfällen dürfen der Schiffs oder Floßführer und

die Mannſchaften das Schiff oder Floß erſt bei augenſcheinlicher Lebens
gefahr verlaſſen Sie müſſen zunächſt ſich angeſtrengt bemühen die
für das Fahrzeug oder die Fahrgäſte und die Ladung eingetretene Ge
fahr zu beſeitigen ſofern hierzu noch Ausſicht vorhanden iſt bei
dringender Gefahr aber vor Allem auf die Rettung der bedrohten
Menſchenleben und erſt dann auf die Bergung der Ladung bedacht ſein

Führer und Mannſchaften der in der Nähe beſindlichen Fahrzeuge
und Flöße aller Art insbeſondere der entgegen oder hinterher
kommenden Dampſfſchiffe ſind bei Unglücksfällen zu ſchleunigſter Hilfs
leiſtung verpflichtet Jnsbeſondere müſſen die Fahrgäſte eines be
ſchädigten Schiffs wenn dieſes die Fahrt nicht fortſetzen kann von jenen
Fahrzeugen und Flößen aufgenommen und befördert werden

Von jedem Unglücksfalle iſt auf kürzeſtem Wege dem nächſten Strom
aufſichtsbeamten Anzeige zu machen und deſſen weiteren Anordnungen
Folge zu leiſten

Verhalten beim Feſtfahren und Verſinken von Fahrzeugen
oder Anlagen

8 45 Hindert oder gefährdet ein feſtgefahrenes oder geſunkenes
Schiff oder Floß oder eine geſunkene Anlage Schiffbrücke Badeanſtalt
oder dergl die Schiff oder Floßfahrt ſo hat der Führer oder Beſitzer
ungeſäumt die Wiederflottmachung oder Herausſchaffung herbeizuführen
widrigenfalls ſie auf ſeine Koſten von der Strompolizei veranlaßt
werden kann

Stellung des Schiffs und Floßführers zu den Mannſchaften
und Fahrgäſten

zeug ſelbſt deſſen Leitung Erhaltung Ladung u ſ w und die Aufrecht
erhaltung der Ordnung auf demſelben angeht der Oberbefehl über die
Mannſchaft und die Aufſicht über die Fahrgäſte zu

Beide ſind verpflichtet den vom Schiffsführer in jenen Beziehungen

S 46 Dem Schiffs und Floßführer ſteht in Allem was das Fahr
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Handleiſtungen den Fahrgäſten nur in Fällen dringender Noth ange
ſfonnen werden

Jn Schleppzügen ſteht der Oberbefehl dem Führer des ſchleppenden
Dampfſchiffs zu alle im Schleppzuge befindlichen Schiffer und Leute
haben ſeinen Anordnungen unweigerlich Folge zu leiſten Er kann
a et uche Schiffer mit ihren Fahrzeugen aus dem Schleppzuge ver
weifſen

Der Schiffsführer hat dafür zu ſorgen daß die ihm untergebenen
Mannſchaften auf Dampfſchiffen auch die Schaffner Maſchinenführer
und Feuerleute ihre Pflicht pünktlich erfüllen ſich anſtändig und fried
fertig untereinander und höflich gegen die Fahrgäſte verhalten

Widerſetzliche Unordnung veranlaſſende oder den Anſtand verletzende
Mannſchaften und Fahrgäſte kann der Schiffsführer mit ihrer Habe
an geeigneter Stelle von den Fahrzeugen entfernen und behufs des
Weiteren der Polizeibehörde übergeben

Seinerſeits hat der Schiffsführer ſtets ein anſtändiges und ge
meſſenes Betragen zu beobachten und den Fahrgäſten gegenüber ſich
höflich und zuvorkommend zu erweiſen

Befolgung der Anordnung der Polizeibeamten Mitführen
eines Abdrucks dieſer Polizeiverordnung

S 47 Jeder Schiffs und Floßführer hat den dienſtlichen Wei
ſungen der die Strom und Schifffahrtspolizei wahrnehmenden Be
ainten welche an ihrer Dienſtkleidung oder anderen Dienſtabzeichen
erkennbar ſind unweigerlich Folge zu leiſten und ihnen zu geſtatten
innerhalb ihres Dienſtbezirks ſowohl ſein Schiff oder Floß zu betreten
und darauf mitzufahren als auch ihr Dienſtfahrzug daran anzuhängen
Ebenſo haben die unbeſchäftigten Mannſchaften der am Lande liegenden
Fahrzeuge der Aufforderung der Stromaufſichtsbeamten ſie über den
Fluß zu ſetzen Folge zu leiſten

Jeder Schiffs und Floßführer hat während der Ausübung ſeines
Gewerbes einen Abdruck dieſer Polizeiverordnung zu führen und den
vorgenannten Beamten auf deren Verlangen vorzulegen

Freihaltung des Leinpfads
S 48 Soweit das Ufer als Leinpfad in Anſpruch genommen wird

S 23 iſt es von allen Gegenſtänden Vorrichtungen und Anlagen
welche das Treideln hindern frei zu halten

Wagen Karren und andere zum Ein und Ausladen dienende
Gegenſtände dürfen auf dem Leinpfade nicht aufgeſtellt auch Materialien
dort nicht gelagert werden

Anlagen am Ufer
S 49 Anlagen an oder auf dem Ufer bedürfen einer vorgängigen

ſtrompolizeilichen Genehmigung
Ebenſo darf die Befeſtigung oder jede Umgeſtaltung der Ufer nur

mit ſtrompolizeilicher Genehmigung vorgenommen werden
Verunreinigung des Flußbettes

S 50 Erde Sand Steine Schutt Aſche Schlacke Kehricht und
andere den Waſſerlauf hemnmende oder ſtörende und die Erhaltung der
Waſſerſtraße beeinträchtigende Gegenſtände dürfen nicht in den Fluß
lauf die zugehörigen Flußarme oder Flußtheile geworfen oder geſchüttet
werden Das Auswerfen von Aſche und Schlacke aus den Feuerungen
der Schiffe iſt jedoch außerhalb der Schleuſen und Schleuſengräben
geſtattet auch darf der Kehricht aus den Schiffen nach näherer An
weiſung der Stromaufſichtsbeamten in die Zwiſchenfelder der Strom
bauwerke verſchüttet werden

Das Ablagern der vorgedachten Gegenſtände auf den Ufern der
Flüſſe Flußarme oder Flußtheile iſt verboten ſofern ein Eintreiben
derſelben in den Flußlauf bei höheren Waſſerſtänden ſtattfinden kann

Entnahme von Materialien aus dem Flußbett
8 51 Die Entnahme von Steinen Kies oder Sand aus dem

Bette des Fluſſes und deſſen Nebenarmen iſt nur mit ſtrompolizeilicher
Erlaubniß geſtattet Wer die bei der Erlaubnißertheilung geſtellten
Bedingungen nicht einhält iſt ſtrafbar

Schutz der Uferwerke
S 52 Vorbehaltlich der den Schiffern zugeſtandenen Befugniß zum

Verkehr von ihrem Fahrzeuge nach dem Lande und zur Rückkehr vom
Lande auf das Fahrzeug iſt jedes unbefugte Betreten der Buhnen
Deckwerke und ſonſtigen Waſſerbauten und Anlagen ſowie jede andere
Benutzung der vorgedachten Werke und Anlagen verboten

Beſtrafung von Zuwiderhandlungen
S 53 Zuwiderhandlungen gegen die vorſtehenden Vorſchriften

werden falls ſie nicht nach den ſtrafgeſetzlichen Beſtimmungen zu
ahnden ſind mit Geldſtrafe bis zu 60 Mk oder im Unvermögen mit
entſprechender Haft beſtraft

Zuſammenſtellung der Signale
8 54 Die in den S 13 17 bis 19 22 und 28 bis 39 dieſer

Polzei Verordnung vorgeſehenen Signale ſind in der Anlage zu
ſammengeſtellt

Uebergangsbeſtimmung
S 55 Dieſe Polizeiverordnung tritt vom 1 Oktober 1896 ab

in Kraft
Alle derſelben entgegenſtehenden Beſtimmungen ſind von demſelben

Zeitpunkte ab aufgehoben
Magdeburg den 17 Juli 1896

Der Oberpräſident der Provinz Sachſen
Chef der Elbſtrombauverwaltung

gez v Pommer Eſche

Anmerkung Jnsbeſondere treten außer Kraft
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Seite 12 Mittwoch
Brkannkmachung

Die öffentlichen unentgeltlichen Schutzpocken Jmpfungen für den Stadt
I Halle g S finden in dieſem Jahre unter Leitung des Königlichen Kreisphyſikus
Geheimen Sanitätsrath Dr Riſel

in dem Turnſagale der Mittelſchule Oleariusſtraße 7nur noch Mittwochs Nachmittags von 3 bis 4 Uhr ſtatt
Dieſer Jmpfung ſind diejenigen Kinder zu unterwerfen welche

a im Jahre 1895 geboren ſind
d in früheren Jahren geboren ſind jedoch bis zum Jahre 1895 er mpfpflicht

noch nicht vollſtändig genügt haben erfolglos geimpft worden ſind oder wegen
Krankheit nicht geimpft werden konnten

Bei Vorführung jedes Jmpflings Iſt dem Jmpfliſtenführer ein Zettel zu
übergeben auf welchem Name und Ort Jahr und Tag der Geburt des
Kindes ſowie Name Stand und Wohnnug des Vaters Pflegevaters oder
Vormundes beziehentlich der Mutter oder Pflegemutter richtig und deutlich
erzeichnet iſt

Die Eltern Pflegeeltern und Vormünder der im laufenden Jahre impfpflich
tigen Kinder bezw Pflegebefohlenen ausgeſchloſſen diejenigen welche ihre Kinder
bezw Pflegebefohlenen durch Privatärzte impfen laſſen wollen werden daher hier
durch unter ausdrücklicher Verwarnung vor den in S 14 Abſatz 2 des Jmpfgeſetzes
angedrohten bis zu 50 Mark oder 3 Tagen Haft anſteigenden Strafen auf
d mit ihren Kindern bezw Pflegebefohlenen in den anberaumten Jmpf
ezw Reviſionsterminen behufs der Jmpfung und Controle zu erſcheinen oder die

Befreiung von der Jmpfpflicht durch ärztliche Zeugniſſe nachzuweiſen
Diejenigen Eltern Pflegeeltern und Vormünder aber welche ihre i J 1896

impfpflichtigen Kinder bezw Pflegebefohlenen wie ihnen freigeſtellt iſt durch Privat
ärzte der Jmpfung unterziehen laſſen wollen werden hierdurch aufgefordert bis
lkängſtens zum 30 September 1896 die erforderlichen Jmpfungen ausführen zu laſſen

Halle a den 3 Auguſt 1896
Der Magiſtrat

Gas Coke
ab Anſtalt 90 Pfg das hl zerkleinert

80 großſtückigrei Gelaß 1,05 Mk und 95 Pfg bei Abnahme von mindeſtens 14 Bl
Halt e a/S den 15 Auguſt 1896

Die Verwaltung der Gas u Waſſerwerke

Bekanntmachung
Bei der ſtädtiſchen Sparka e ſind von jetzt ab Gelder auf mündelſichere

Hypotheken in allen Beträgen zu jeder Zeit auszuleihen Näheres iſt in der Kaſſe
zu erfragen

Halle a den 26 Juni 1896
Das Direktorium der tie Sparkaſſe

Berkannkmachung
Der am 26 Oktober 1861 zu Leobſchütz geborene Arbeiter Albert Werner

ſorgt nicht für ſeine Familie ſodaß dieſelbe aus öffentlichen Mitteln unterſtützt
werden muß

Wir bitten um Mittheilung ſeines Aufenthaltsortes
Halle a den 18 Auguſt 1896

Die Armen Direktion
Zerniagl

Brkanntmachung
Wegen Ausführung von Kanal Bauarbeiten wird der Schülershof vom Markt

ois zur Zapfenſtraße vom 26 d Mts ab bis zur Fertigſtellung der betreffenden
Arbeiten für den Fahr und Reitverkehr geſperrt

Halle a den 25 Auguſt 1896
Die Polizei Verwaltung

t

Staatlich concessionirtes
Seminar für Kindergärtnerinnen V L Sellheim

Dir Eyssell Weidling Halle Saale Laurentiusstr 7
Ausdildung von Lehbrerinnen jüngerer Kinder u an Seminaren Vorsteherinnen

von Kindergärten Kinderbewahranstalten ete und Pamilienerzieherinnen nach
Fröbel Kurse zur Weiterbildung Von Oktober ab für Frauen und junge
Mädchen 6 wöohentliche Hospitantenkurse

Anmeldungen zum Oktober nehme von 3 Ubr entgegen
Dir Eyssell Weidling

Töchter Pensionat
on Eyssell Weidling Laurentiusstr 7 Rinführung in Haushaltungs

kunde u Kinderptflege Betheiligung an einzelnen Fächern im Seminar für Pens
frei Auf Wunsch Unterrieht in Musik Latein Englisch u Französisch Gute
Verpflegung h Mk 600 Schwestern haben Ermässigung

Kunst on Aen le
Ziehung am 10 u II September 1896

4200 r 1I16 000 Mk
1 Hauptgewinn 30 000 Mk Werth

z Gewinne von 750 Mark
500
400
300
200

1 Gewinn von 30 000 Mark

1 15000 t tr 50900 z4000 101 3000 20 t2 G Gewinne 299909 25 v 100
3 v 1000 u ſ w u ſ wOriginal Loose à Mark Porto und Liste 30 Pfg

empfiehlt und verſendet

G A Findeisen
Cigarren Geschäft

Leipzigerſtraße 11 Ecke Kl Sandberg
Filiale des Géneral Anzeiger s

e
A

Baufach Ausstellung Halle a S
Patentirte Baufach Artikel

Ausstattungsstüoke vornehm Wohn Räume
Atelier für Architektur und Kunstgewerbe

ums Zanwen Architekten
Brüderstrasse l Markt

Eröffnung am 1 Januar 1897
Ahbsatzgebiet Prov Sachsen Anhalt Braunschweig

Thürin Staaten und Königreioh Sachsen

Anmeldungen
werden schon jetzt entgegengenommen

Prospekte umsonst und postfret

W A e ween

S kjÜ zd2Feinſt opfſchmuchildpatt nes ine
Damen bill bei

Oscar Buallin ünt Leipzigerſtr 91

gar Teb Antuer 5 Mon alt Futen Wienera ühn 7 4 Enten M 6 o frauco paſſ z neuen Friſur f

i Pöpelwitz b Breslauter

General Sei S und den A
l 3 W

n ve e J 8 h r dDeſenlliſier nha

Am Freitag den 28 Auguſt Nachmittags 4 Uhr
findet im

grossen Saale der Raisersàäle
Eingang Schulſtraße

ein Vortrag ſtatt über

Der Kaffeegenuß in der Familie
in hygieniſcher u volkswirthſchaftlicher Bedeutung

gehalten von

Fräulein Martha Schmidt aus HRambur
Die geehrten Damen werden höflichſt um recht rege Betheiligung erſucht

Nach dem Vortrage werden Taſſenproben verabreicht
W Eintritt frei

Meerschaum u n
Bornsteinspitzen

Tabakspfeifen
in allen Preislagen

empfiehlt
F Eschkoe Leipzigerſtraße 16

Fussbodenfarbe
mit Fiürniss à Pfd 35 H

Fussbodenfarbe
mit Bernsteinlack à Pfd 60

über Nacht hart trocknend offerirt
3C KaiserDrogenhandlung u Lackfabrik

Schmeerſtraße 13

bHLeinölſfirniss
in meiner Firnißfabrik aus beſtem holländ
Malerleinöl gekocht garantirt rein ſow
meine ſchnell u hart trocknenden
Copal u Bernstein hacke

offerire zu billigſten Preiſen

KaiserDrogenhandlung Schmeerſtraße 13

Hochintereſſant
für Jedermann

Luſtige Kneippianer Geſchichten intereſſa nte Heilungen Schilderungen u

Humoresken von V Waibel 3 Aufl
Preis 50 PfgEtwas Neues über Pfarrer Kneipp
von einem Wörishofener Kinde
Preis 50 Pfg

Beide Aufſehen erregende Werke gegen
vorher Einſendung von Mk 1 franco
Nachnahmen unfrankirt

Gebhardt
Redaktion der Wörishofener Zeitung

Wörishofen

Was iſt Feraxolin
Feraxolin iſt ein großartig

wirkſames Fleckputzmittel wie es
die Welt bisher noch nicht kannte
Nicht nur Wein Kaffee Harz
u Oelfarben Flecken ſondern ſelbſt
Flecken von Wagenfett verſchwin
den mit verblüffender Schnelligkeit
auch aus den heikelſten Stoffen

Preis 35 und 60 3
Jn allen Galanterie Parfume

rie Droguenhandlungen u Apo
theken käuflich

f Guts Süssrahmbutter
6 Pfd 60 9 Pfd 50 freo Nachn
N Hemmerling Herforſt Eifel

Graue Haare
Kopf u Baarthaare erhalten eine schönse

echte nicht schmutzende helle od dunkle
Naturfarbe durch unser garantirt unschäd
Leches Ori Präparat Orinin Gesetzoh geschiütet Preis 3 Mk Funko Co

arfumerie hygiénique Berlin
Prinzessinnenstrasse S

mit rothem Jnletnd gereinigten neuen Federn Oberbett

Unterbett und zwei Kiſſen
Jn beſſerer Ausführung 15desgleichen 1 ſchläfrig 20
desgleichen 2 ſchläfrigVerſand zollfrei bei rei Verpack geg Nachnahme

r oder Weißen geſtattet
Heinrich Weißenberg

Berlin M0 Landsberger Straße 309Preisliſte gratis und franko

Meine vollſtändig rein geſottene

Kali Fettſeife
à Stück 25 Pfg

wird von vielen der Herren Aerzte alsbeſte Seife zum Heilen und Conlerviren

der d empfohlen
erlaube mir daher dieſelbe als

mildeſte Seife nicht allein zum Raſiren
ſondern auch zum Waſchen und Baden
der Kinder ganz ergebenſt zu empfehlen
Seifenſiederei v Edunrd Kobert

10 Pfd franco M 7TRaturbutter Bienenhonig M 5

Streiſand Breslau Pöpelwitz

Große Bekten 12 Mark M

Wuntergauten
Dienstag den 25 und Mittwoch den 26 Auguſt 1896

S Zwei grosse Gala Concerte S
der

Banda Rossa
di San Severo Apulien

W 45 Künſtler in Auiform We unter Leitung des
Maestro Eugenio Sorrentino

vom Conſervatorium in Neapel
Die Banda Rossa wurde auf dem Muſik Congreß zu Genug mit dew

1 Ehrenpreiſe der 1 Kategorie
Entree 75 Pf

Vorverkauf 60 Pf bei den Herren Steinbrecher Jasper Beeck u M Stoye
m Anfang s VhrT Jm Falle ungünſtiger Witterung finden die Concerte im Saale ſtatt

Saalsohlosshrauerei Giebichenstein
Sonntag den 30 Auguſt er Nachm 3 Uhr

Gedächtnißfrier des 26 Jahrestages der
Schlacht bei Sedan

von der

Halleschen Krieger Kameradseohaft
Großes Militär Concert Schlachtenfenerwerk u Ball

W Eintrittskarten für Covert und Feuerwerk im Vorverkauf à Perſon
S 20 Pfg bei den unterzeichneten Kameraden an der Kaſſe 30 Pfg

Der Vorstand
A Timpel Geyer Heine Steyer FaulmannVorſitzender Krieger Begr Ver Ver ehem 32er Ver wirkl Krieger Germania
Gr Wallſtr s Geiſtſtr 30 Charlottenſtr 12 Dryanderſtr 183 Rathswerder 7

Mit dem ergebenen Bemerken daß die Theilnahme an dieſer Feier auch
Nichtmitgliedern geſtattet iſt erlaube ich mir freundl einzuladen

Fritz Rahne

Saulseſilossbrauerei
Mittwoch den 26 d Mts

Grosses Militär Goncert
der geſammten Kapelle des Stadt und Theater Orcheſters

unter perſönlicher Leitung des Herrn Muſik Direktors Friedemann

Entree 30 Pfg Anfang 4 AhrZu dieſem Concert wie zu jedem Mittwochs Concert haben die ausgegebenen
Paſſe Partouts und Abonnements der Militär und der Stadt K Kapelle Gültigkeit

Max Friedemann Fritz Rahne
Königliches Bad Lauchſtädt

Sonntag den 30 Auguſt 1896

S Brunnenfest
Die Königliche Bade Direktion

Scoholle s Restaurant Leipzigerſtraße 11
Morgen Abend Kartoffelpuffer

Kavallerie WVerband
Donnerstag den 27 d Mts findet im Restaurant zum Margrafen s nochmals eine Verſammlung betreffes Berathung über das abzuhaltend

gemeinſchaftliche Sommerfeſt ſtatt
Die Kameraden der hieſigen Kavallerievereine werden erſucht möglichſt zahl

reich zu erſcheinen um einen geplanten Feſtzug zum Abſchluß zu bringenLer Vorſtand

Deutsohe Röichsfechtsohule Verband Halle ß u Imreg

Bekanntmachung
1 Dienstag Abend 8 Uhr veranſtaltet Herr Reſtaurateur Schul ze im Alten

burger Hof ein

Frei Ooracertn welchen Mitglieder und Gäſte herzlich willkommen ſind

Der Verband erhebt pro Perſon 10 Pfg Eintrittsgeld und kommt die ganz
Einnahme ungekürzt den armen Waiſenkindern zu Gute

2 Herr Schriftſteller Nelten wird um eine eilige Unterredung mit dem Vbands
vorſitzenden gebeten

err L K 29319 I wird nochmals um Angabe ſeiner Adreſſe gebeten
er Verband hat noch Centner Cigarrenſpitzen Bänder und Stanio

zum Verkauf bereit liegen
Der Verbandsvorstand

Durch di
Jnſertio
eigen 2
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